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Beratungsbefugnis für Lohnsteuerhilfevereine erweitert 

Presseinformation

Der Deutsche Bundestag hat am 24. Januar 2008 das Achte Steuerberatungs-Änderungsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz sind wichtige Änderungen für die Lohnsteuerhilfevereine und ihre Mitglieder verbunden. 

Als entscheidende Änderung wird die Befugnisgrenze für Einnahmen aus Nebeneinkünften von bisher 9 000 Euro auf 13 000 Euro angehoben. Für Ehegatten gilt bei einer gemeinsamen Steuererklärung der doppelte Betrag. Damit wird eine wichtige Forderung unseres Verbandes erfüllt, so Uwe Rauhöft, Geschäftsführer des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL). Die Anhebung ist vor allem bei Vermietungseinkünften von Bedeutung. Die bisherige, seit dem Jahr 2000 nicht angepasste Befugnisgrenze führte dazu, dass viele Arbeitnehmer oder Rentner nicht mehr die Steuererklärung von Lohnsteuerhilfevereinen erstellen lassen konnten, weil ihre Mieteinnahmen einschließlich der umgelegten Nebenkosten im Kalenderjahr die Grenze überschritten. Mit der jetzt beschlossenen Anhebung ist sicher gestellt, dass Arbeitnehmer und Rentner weiterhin die preiswerte und kompetente Beratung der Lohnsteuerhilfevereine in Anspruch nehmen können. Nur wenn die gesamten Einnahmen aus Vermietung, Kapitalanlagen und anderen Überschusseinkünften die neue Befugnisgrenze überschreiten, die Vermietung umsatzsteuerpflichtig erfolgt, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, als Freiberufler oder aus selbständiger land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit vorliegen, besteht keine Beratungsbefugnis für Lohnsteuerhilfevereine. Eine Ausnahme gilt für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten bspw. als Übungsleiter oder kommunaler Abgeordneter. Wenn die Einnahmen steuerfrei bleiben, fällt die Beratungsbefugnis der Vereine nicht weg. 

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat darüber hinaus festgestellt, dass Lohnsteuerhilfevereine auch bestimmte rechtsberatende Nebenleistungen erbringen dürfen, beispielsweise zur konkreten Auswirkung der Steuerklassenwahl auf das Arbeitslosen- oder Elterngeld. 

Als weitere wichtige Änderung können Lohnsteuerhilfevereine und Steuerberater zukünftig Bürogemeinschaften bilden. Dies dürfte nach Auffassung des NVL zu einem verbesserten Beratungsangebot führen, von dem die Rat suchenden Steuerpflichtigen profitieren. 

Das Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft, die in Kürze zu erwarten ist. 

Wer die Hilfe von Lohnsteuerhilfevereinen in Anspruch nehmen will, kann sich an eine der zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Vereine wenden. Adressen von Beratungsstellen. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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